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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil: 
 
1 56. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Lohner Straße - Diepholzer Straße'; 
 Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 

der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen und Feststellungsbeschluss 

  
 
2 Bebauungsplan Nr. 127 'Lohner Straße - Diepholzer Straße'; 
 Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 

der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 
2 BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Beteiligung 
gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gemäß § 10 
BauGB 

  
 
3 Ausbau des Kornblumenweges, vom Lattweg in nördlicher Richtung, einschl. Stichstraße 
 Festlegung der Ausbauart 
  
 
4 Bebauungsplan Nr. 21 A 'Ravensberger Straße / Kampgartenweg', 1. Änderung 
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
  
 
5 Bebauungsplan Nr. 68 c 'Stadtkern/Graf-Otto-Straße' - 2. Änderung 
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
  
 
6 66. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Gewerbegebiet südlich der Bakumer 

Straße'; 
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
  
 
7 Bebauungsplan Nr. 41 L 'Gewerbegebiet südlich der Bakumer Straße'; 
 Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
  
 
8 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
9 Einwohnerfragestunde 
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Öffentlicher Teil: 
 
 
Um 18:02 Uhr eröffnete der Vorsitzende die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Planung und Bauen, 
begrüßte die Mitglieder, die Vertreter der Verwaltung, den Vertreter der Presse und die erschienenen 
Zuhörer. Herr Wieferig bedanke sich ausdrücklich für die geleistete gute Zusammenarbeit in den letzten 
Jahren.  
 
 

In Angelegenheiten des Rates 
 
Die Tagesordnungspunkte 1: 56. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Lohner Straße - 
Diepholzer Straße' und 2: Bebauungsplan Nr. 127 'Lohner Straße - Diepholzer Straße' wurden auf Vorschlag 
des Vorsitzenden gemeinsam beraten. 
 
 

TOP 1 

 
56. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Lohner Straße - Diepholzer Straße'; 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
und Feststellungsbeschluss 
 
Herr Heuser erläuterte die im Rahmen der öffentlichen Auslegung zur 56. Änderung des 
Flächennutzungsplanes und zum Bebauungsplan Nr. 127 eingegangenen Stellungnahmen der Gemeinde 
Goldenstedt und des Landkreises Vechta und veranschaulichte die Abwägungsvorschläge der Verwaltung 
anhand von Bildprojektionen. 
 
Im Detail erörterte er die Fragestellung bezüglich der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im 
Umfeld des Baudenkmals an der Lohner Straße 3. Er führte hierzu aus, dass die untere 
Denkmalschutzbehörde in ihrer Stellungnahme eine Zurücknahme der im Auslegungsentwurf festgesetzten 
Geschossigkeit (II-III) im Umfeld des Denkmals als zwingend vorausgesetzt hätte, um die 
Genehmigungsfähigkeit einer späteren Bebauung an dieser Stelle sicherzustellen. Ferner wies er darauf hin, 
dass aufgrund der erforderlichen Planänderung eine erneute Beteiligung des Flächeneigentümers sowie der 
unteren Denkmalschutzbehörde erforderlich gewesen sei. Im Rahmen dieses Verfahrens seien jedoch keine 
Bedenken mehr vorgebracht worden. 
 
Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-
Ausschuss/Rat folgende Beschlussfassung vor: 
 
I.  Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Beteiligung der Be-

hörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen und Abwä-
gungsvorschlag: 

 
1. Rechtsanwälte Lenz und Johlen, Kaygasse 5, 50676 Köln, vom 09.01.2006, Eingang Stadt 

Vechta 10.01.2006 
 
 Die Siemer Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 5, 49377 Vechta wird von 

uns beraten und vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht können wir erforderlichenfalls nach-
reichen. 

 
 Unsere Mandantin hat beim Landkreis Vechta beantragt, ihr eine Baugenehmigung bzw. einen 

Bauvorbescheid für die Bebauung des Grundstücks Lohner Straße, Gemarkung Vechta, Flur 
16, Flurstücke 119/3, 120/8, 120/7, 119/1 und 119/4 für den Neubau eines Lebensmittel-
Verbrauchermarktes zu erteilen. Nach Ablehnung dieser Anträge ist in dieser Angelegenheit 
derzeit ein Gerichtsverfahren anhängig. Im Rahmen der Öffentlichkeit zu o. g. Planverfahren 
wird folgende Stellungnahme abgegeben: 
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 1. 
 Nach dem Planentwurf ist vorgesehen, die Grundstücke teils als Mischgebiet gem. § 6 

BauNVO, teils als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, jeweils unter Ausschluss der 
Zulassung von Einzelhandelsnutzungen festzusetzen. 

 
 Nördlich der Diepholzer Straße ist die Ausweisung eines Sondergebietes für großflächigen Ein-

zelhandel geplant. Dort ist vorgesehen, den vorhandenen Kombi-Lebensmittelmarkt zu erwei-
tern und den Standort durch Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters „zu einem vollständi-
gen Nahversorgungszentrum auszubauen“. 

 
 2. 
 Wir begrüßen ausdrücklich den Ausbau des Bereiches Lohner Straße / Diepholzer Straße zu 

einem Nahversorgungszentrum. Auf Grund der Lage des Standortes inmitten umgebener 
Wohnbebauung, eignet sich dieser ideal zum Ausbau als Einzelhandels-Nahversorgungsstand-
ort. Im Gutachten der CIMA von April 2005 heißt es auf S. 78 wörtlich wie folgt: 

 
 „Da das südliche Stadtgebiet, wie bereits an anderer Stelle ausge-

führt, gegenwärtig über keine vollständige, moderne Nahversorgung 
verfügt, wird dieser Standort als ideal angesehen, um ihn durch die 
Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters, zu einem vollständigen 
Nahversorgungszentrum auszubauen. 

 Hieraus ergeben sich Vorteile aus städtebaulicher Perspektive durch 
die Funktionsbündelung an einem Standort, dadurch und darüber hin-
aus aber auch solche wirtschaftlicher Art durch die entsprechende 
Koppelungswirkung. Das anzustrebende Nahversorgungskonzept, 
durch die Bildung von Nahversorgungsschwerpunkten langfristig wett-
bewerbsfähige Nahversorgungsstrukturen zu etablieren, die die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellen, erscheint so möglich.“ 

 
 Diese Begründung trägt gleichermaßen für das Grundstück südlich der Diepholzer Straße, die 

nur wenige Meter von dem zuvor beschriebenen Standort nördlich der Diepholzer Straße gele-
genen Flächen gehören, gleichermaßen zu dem zu bildenden Nahversorgungsstandort und 
können die angestrebte Stärkung des Nahversorgungsstandortes an der Diepholzer Straße 
auch kurzfristig erfüllen. Hinsichtlich des Nahversorgungsstandortes nördlich der Diepholzer 
Straße zitiert die Begründung zum Planentwurf wiederum aus der CIMA-Studie wie folgt: 

 
 „Aus den genannten Gründen empfehlen die Gutachter den Ausbau 

des Standortes zu einem Nahversorgungszentrum im südlichen 
Stadtgebiet. Um einen Koppel-Standort zu realisieren, sind ggf. Er-
weiterungen um benachbarte Grundstücke notwendig, da für ein Nah-
versorgungszentrum von einem Mehrbedarf von Stellplätzen ausge-
gangen werden muss, die beim gegenwärtigen Zuschnitt der Flächen 
nicht gegeben sind.“ 

 
 Es ist offensichtlich, dass die Ansiedlung des empfohlenen Discountmarktes zzgl. der Erweite-

rung des Vollsortimenters auf den derzeitigen Flächen nicht realisierbar ist. Die zusätzliche An-
legung von Stellplatzflächen wird zudem voraussichtlich zu ganz erheblichen Flächen- und Im-
missionsprobleme führen. 

 
 Diese Probleme sind in dem südlichen Bereich der Diepholzer Straße nicht zu erwarten. Hier 

sind ausreichende Flächen für Stellplätze, die hier auch immissionsseitig unproblematisch er-
richtet werden können. 

 
 3. 
 Die Bedeutung der Bebauung südlich der Diepholzer Straße, östlich der Lohner Straße ist in 

nicht angemessenem Umfang in die planerischen Überlegungen eingegangen. Südlich des 
Grundstücks befinden sich weitere gewerbliche und Einzelhandelsnutzungen. Außer einer 
Gaststätte befinden sich an der Lohner Straße der Hammer-Heimtex-Markt, ein Möbel-Dis-
counter sowie weitere Handelsnutzungen. Entgegen der Annahme der in Planbegründung han-
delte es sich also bei den Grundstücken östlich der Lohner Straße, südlich der Diepholzer 
Straße bereits um einen Handelsansatz, der in Zusammenwirkung mit dem Einzelhandels-
standort nördlich der Diepholzer Straße sinn- und planvoll zu einem Nahversorgungsbereich für 
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den südlichen Stadtbereich Vechtas ausgebaut werden kann. Die Gründe, warum die gleiche 
Argumentation nur für den nördlich der Diepholzer Straße gelegenen Standort, nicht aber für die 
wenige Meter weiter südlich gelegenen Grundstücke gelten sollen, sind nicht ersichtlich und 
rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung keinesfalls. 

 
 
 4. 
 Wenig realistisch ist auch, den Bereich „Am Bergkeller“ als Wohngebiet festzusetzen. Es ist zu 

erwarten, dass die benachbarte Sportplatznutzung sowie die weiteren gewerblichen Nutzungen 
im Nahbereich nicht mit der Ausweisung eines Wohngebietes vereinbar sind. 

 
 5. 
 Zusammengenommen bitten wir Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße als Mischgebiet 

auszuweisen und die von den Einzelhandels-Gutachtern für sinnvoll erachteten Ausbau zum 
Nahversorgungsstandort zu ermöglichen. 

 
 Gerne sind wir bereit, mit Ihnen über die Einzelheiten des weiteren Vorgehens in der Sache zu 

sprechen und sehen einer etwaigen Terminvereinbarung gerne entgegen. 
 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 
 Die in Bezug auf die Ablehnung des beantragten Marktes anhängigen Gerichtsverfahren sind 

zwischenzeitlich eingestellt worden. 
 
 Entgegen den Ausführungen der Rechtsanwälte Lenz und Johlen ist auf der geplanten Fläche 

die Errichtung eines Nahversorgungszentrums (mit den dazugehörigen Stellplatzflächen) mög-
lich. Entsprechende Entwurfsplanungen liegen bereits vor. Die Immissionsproblematik wurde 
über ein Gutachten des Instituts für technische und angewandte Physik GmbH (ITAP), Olden-
burg, abgearbeitet. Durch die im parallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 127 festgesetzten 
immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspegel (IFSP) wird sichergestellt, dass 
es zu keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung kommen 
wird. Die Einhaltung der IFSP ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens durch den An-
tragsteller nachzuweisen.  

 
 Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermark-

tes/Lebensmitteldiscounters am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner 
Straße wurde im Einzelhandelsentwicklungskonzept ausgeführt:  

 
 Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegen-

den Straßenseite. 
 
 Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 

Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzu-
strebenden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  

 
 Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der 

die Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte 
darüber hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute beste-
hende Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  

 
 Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist 

unter den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Tren-
nungswirkung der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopp-
lungswirkungen zu den bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die 
zu einer Stärkung der Nahversorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 

 
 Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird 

gutachterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer  
Einkaufslagen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer 
Straße/Lohner Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines  
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Aufstellungsbeschlusses für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-
Einzelhandelsnutzung zuzuführen.  

 
 Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abge-

geben: 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhin-

dert werden 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 
 

 
 (aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für 

die Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
 Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-

tes/Discounter auf der Fläche zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 

 
 Zur in Frage gestellten Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes entlang der Straße 

„Am Bergkeller“  
 
 Die als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Flächen werden entsprechend dieser Darstel-

lung zur Zeit genutzt bzw. es liegen Baugenehmigungen zur Errichtung von Wohngebäuden 
vor. Auch ist das östlich und südlich angrenzende Umfeld von einer Wohnbebauung geprägt. 
Die innerhalb des nördlich bzw. westlich angrenzenden Mischgebietes zulässigen gewerblichen 
Nutzungen sind dahingehend eingeschränkt, dass hier nur Nutzungen untergebracht werden 
können, die das Wohnen nicht wesentlich stören (im Mischgebiet ist eine Wohnnutzung allge-
mein zulässig), so dass eine Vereinbarkeit der Nutzungen gegeben ist.  

 Die benachbarte Sportplatznutzung (Trainingsplatz) wirkt sich aufgrund der Entfernung zur 
Wohnnutzung sowie aufgrund der topografischen Situation nicht nachteilig auf die geplanten 
Wohnbauflächen aus.  

 
2. Landkreis Vechta, Postfach  13 53, 49375 Vechta, vom 31.01.2006, Eingang Stadt Vechta 

01.02.2006 
 
 Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Belange bestehen gegen den Änderungsentwurf 

grundsätzlich keine Bedenken. 
 
 Umweltschützende Belange 
 Mit dem Änderungsentwurf werden Grünstrukturen wie Hausgärten, Grünlandbrache, Einzel-

bäume und heimische Siedlungsgehölze überplant. Zur Berücksichtigung der Belange des Na-
turschutzes und der Landschaftspflege empfehle ich, als Ausgleich für den Verlust dieser Grün-
strukturen – neben der im Bebauungsplanentwurf Nr. 127 vorhandenen Festsetzung von Ein-
zelbäumen entlang der Diepholzer Straße – weitere Grünzonen im Änderungsbereich zu 
schaffen und gegebenenfalls darzustellen.  

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 
 Zu den umweltschützenden Belangen 
 
 Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsbereich der Stadt. Die vorhandene Bebauung / der 

Grad der Versiegelung ist durch gewerbliche Nutzungen und Gebäude in zweiter Baureihe stark 
ausgeprägt, so dass eine schlüssige Darstellung von Grünzonen nicht umgesetzt werden kann. 
Der parallel aufgestellte Bebauungsplanentwurf schränkt jedoch durch die festgesetzten über-
baubaren Flächen und die in den rückwärtigen Grundstücksbereichen festgesetzte GRZ von 0,4 
das Maß der Verdichtung ein, so dass sichergestellt wird, dass ein hoher Flächenanteil als Frei-
raum zur gärtnerischen Nutzung verbleibt. 
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3. A. Schulte GmbH, Klingenhagen 9, 49377 Vechta, vom 02.02.2006, Eingang Stadt Vechta 
03.02.2006 

 
Als Eigentümerin der Grundstücke Lohner Str., Gemarkung Vechta, Flur 16, Flurstücke 120/4, 
120/6, 120/7 und 120/8 nehmen wir zu dem o.g. Planungsverfahren folgendermaßen Stellung: 
 

 
  1.  
  Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Strasse 

entspricht ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben 
dem vorhandenen Combi-Markt. 

 
 Begründung:  

 
Das CIMA-Gutachten vom April 2005 führt auf S. 78 wörtlich aus: 

„Da das südliche Stadtgebiet, wie bereits an andere Stelle ausgeführt, gegenwärtig über keine 
vollständige, moderne Nahversorgung verfügt, wird dieser Standort als ideal angesehen, um ihn 
durch Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters, zu einem vollständigen Nahversorgungszent-
rum auszubauen. 
 
Hieraus ergeben sich Vorteile aus städtebaulicher Perspektive durch Funktionsbildung an ei-
nem Standort, dadurch und darüber hinaus aber auch solche aus wirtschaftlicher Art durch ent-
sprechende Koppelungswirkung.  Das anzustrebende Nahversorgungskonzept, durch die Bil-
dung von Nahversorgungsschwerpunkten langfristig wettbewerbsfähige Nahversorgungsstruk-
turen zu etablieren, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, erscheint so möglich.“ 

 
Diese Begründung der CIMA gilt genauso für die Grundstücke südlich der Diepholzer Str.  
Diese Grundstücke liegen nur wenige Meter von dem oben beschriebenen Standort entfernt 
und gehören damit zu dem angestrebten Nahversorgungsstandort. 

 
 
  

2.  
Die Ansiedlung eines Discounters südlich der Diepholzer Strasse ist wesentlich     
schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer Strasse. 

 
Begründung: 
 
Der o.g. Planentwurf gibt den Inhalt des CIMA-Gutachtens in Bezug auf den zu bildenden Nah-
versorgungsstandort folgendermaßen wieder: 
 

 „Aus den genannten Gründen empfehlen die Gutachter den Ausbau des Standorts zu einem 
Nahvorsorgungszentrum im südlichen Stadtgebiet.  Um einen Koppel-Standort zu realisieren, 
sind ggf. Erweiterungen um benachbarte Grundstücke notwendig, da für ein Nahversorgungs-
zentrum von einem Mehrbedarf an Stellplätzen ausgegangen werden muss, die beim gegen-
wärtigen Zuschnitt der Flächen nicht gegeben sind.“ 

 
Auf den derzeitigen Flächen des Vollsortimenters (Combi) ist eine Ansiedlung des angestrebten 
Discounters zzgl. der Erweiterung des Vollsortimenters definitiv nicht möglich.  Die vom Plan-
entwurf in Auge gefassten Flächen stehen für eine Erweiterung nicht oder nicht vollständig zu 
Verfügung.  Der Bau der zusätzlich notwendigen Stellplätze führt zu großen Flächen- und Im-
missionsproblemen.  Auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Str. stehen demgegenüber 
die Flächen schon jetzt zur Verfügung.  Die notwendigen Stellplätze können hinsichtlich der 
Immission unproblematisch errichtet werden. 

 
Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Ja-
nuar 2005 ein Antrag auf Bau eines 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta ein-
gereicht hat.  Nach unserer Kenntnis bestehen bereits vertragliche Vereinbarungen z.B. hin-
sichtlich Miete. 
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  3.  
  Die Ansiedlung eines Discounters südlich der Diepholzer Strasse fügt sich in die vorhan-

dene Bebauung ein. 
 

Südlich der o.g. Grundstücke (Flurstücke 120/4, 120/6, 120/7 und 120/8) werden zahlreiche 
weitere Grundstücke für Gewerbe und für z.T. großflächigen Einzelhandel einschl. bereits vor-
handener Nahversorgung genutzt.  Beispielhaft genannt seien: 

- Vechtaer Supermarkt (explizit Nahversorgung) 

- Picker Getränkemarkt (explizit Nahversorgung) 

- Hammer-Markt für Heimtextilien 

- Zack-Möbeldiscounter 

- Claus Almes GmbH – Siebdruck und Werbetechnik 

- Theo Almes Motorgeräte. 
 
Bei den Grundstücken südlich der Diepholzer Str. und östlich der Lohner Str. handelt es sich 
also bereits – im Gegensatz zu der Begründung im Planentwurf – um einen Handelsstandort  
Dieser Handelsstandort kann unter Berücksichtigung des vorhandenen Einzelhandels zu einem 
vollständigen Nahversorgungszentrum einschl. Discounter ausgebaut werden.  Es ist nicht zu 
erkennen, dass die Gründe, die lt. Planentwurf für den Standort nördlich der Diepholzer Str. 
gelten sollen, nicht gleichermaßen für die nur wenige Meter südlich gelegenen Grundstücke 
gültig sind.  Die unterschiedliche Behandlung der beiden Standorte ist nicht gerechtfertig und 
u.E. nicht haltbar. 
 
Ergänzend möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich erst vor kurzem ein Lidl-
Discount-Markt an der Oldenburger Str. gegenüber dem vorhandenen Combi-Markt angesiedelt 
hat.  Auch vor diesem Hintergrund möchten wir daher anregen, dass die Planungs- und Ge-
nehmigungsbehörden vergleichbare Standorte vergleichbar behandeln. 
 
Zusammenfassend bitten wir Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Str. als Mischgebiet aus-
zuweisen und den gem. CIMA-Gutachten als sinnvoll und notwendig beurteilten Ausbau zum 
Nahversorgungsstandort zu ermöglichen. 
 
Prüfung der Stellungnahme: 
 
Entgegen den Ausführungen ist auf der geplanten Fläche die Errichtung eines Nahversorgungs-
zentrums (mit den dazugehörigen Stellplatzflächen) möglich. Entsprechende Entwurfsplanun-
gen liegen bereits vor.  
 
Der von dem Investor eingereichte Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmitteldiscounters mit 
800 qm Verkaufsfläche am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße 
wurde abgelehnt.  
 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermarktes / Lebensmitteldis-
counters am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde im Einzel-
handelsentwicklungskonzept ausgeführt:  
 
Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite. 
 
Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzu-
strebenden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  
 
Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der 
die Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte 
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darüber hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute beste-
hende Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  
 
Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist 
unter den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Tren-
nungswirkung der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopp-
lungswirkungen zu den bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die 
zu einer Stärkung der Nahversorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 

 
Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird gu-
tachterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer Ein-
kaufslagen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer 
Straße/Lohner Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines Aufstel-
lungsbeschlusses für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-Einzelhan-
delsnutzung zuzuführen.  
 
Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abge-
geben: 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhin-
dert werden. 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 

 
(aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für 
die Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-
tes/Discounter auf der Flächen zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 

 
4. Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Postfach  25 45, 26015 Oldenburg, vom 

06.02.2006, Eingang Stadt Vechta 06.02.2006 
 

Die Oldenburgische IHK nimmt zu dem oben genannten Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
Die Stadt Vechta hat in einem moderierten Verfahren ein Einzelhandelsentwicklungskonzept 
erarbeitet, das vom Rat der Stadt am 23. Mai 2005 verabschiedet worden ist. Die Oldenburgi-
sche IHK war neben anderen Akteuren in dieses Verfahren eingebunden. Sie unterstützt die 
grundlegende Zielsetzung des Konzeptes, zu denen die Entwicklung der Innenstadt, die Siche-
rung und der Ausbau der Nahversorgung sowie die verträgliche Entwicklung im großflächigen 
Einzelhandel gehören. 
 
Der Arbeitskreis Einzelhandel empfiehlt für den Standort Diepholzer Straße, dass hier ein 
Combi-Verbrauchermarkt und ein Lebensmitteldiscounter realisiert werden sollte. Sowohl mit 
Blick auf die absatzwirtschaftliche Tragfähigkeit als auch aus städtebaulicher Perspektive ist die 
Kombination eines Vollsortimenters mit einem Discountmarkt am Standort zu befürworten, um 
die Nahversorgung zu sichern und zu stärken. 
 
Mit der Festlegung von funktional-städtebaulich geeigneten Nahversorgungsbereichen geht 
einher, dass andere Standortbereiche für Einzelhandelsfunktionen auszuschließen sind, um die 
wohnungsnahe Grundversorgung einer Gemeinde zu sichern. Die IHK begrüßt es vor diesem 
Hintergrund, dass der nach gegenwärtigem Planungsrecht nach § 34 BauGB zu beurteilende 
Standort „Diepholzer Straße/Lohner Straße“ überplant wird und eine Einzelhandelsnutzung dort 
künftig ausgenommen beziehungsweise in Verbindung mit Handwerk nur eingeschränkt zuläs-
sig sein wird. 
 
Wir haben gegen das oben genannte Vorhaben keine Bedenken. 
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Prüfung der Stellungnahme:     
 
Die zustimmenden Ausführungen der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer werden 
zur Kenntnis genommen. 

 
5. Handwerkskammer Oldenburg, Postfach  21 09, 26011 Oldenburg, vom 06.02.2006, Eingang 

Stadt Vechta 07.02.2006 
 
 Hinsichtlich der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 127 "Lohner Str./Diepholzer 

Str." sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes möchten wir anregen, den Bereich hinter 
den gewerblich genutzten Gebäuden Lohner Straße 5 und 5 A als Mischgebiet auszuweisen. 
Die Grundstücke werden derzeit von der H. A. Almes GmbH und der Claus Almes GmbH ge-
nutzt. Beide Betriebe nutzen die der Straße "Am Bergkeller" zugewandte Fläche, um täglich von 
ca. 10 LKW beliefert zu werden. Da beide Betriebe auf eine Belieferung über diese Fläche an-
gewiesen sind und diese zudem als Vorratsfläche für eine mögliche Betriebserweiterung vor-
halten, ist nach unserer Auffassung nicht damit zu rechnen, dass die durch die Planung beab-
sichtigte Nutzung als WA tatsächlich erfolgen wird. 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 
 Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklungsmöglichkeiten der beiden Unternehmen 

wird das rückwärtige Betriebsgelände als Mischgebiet dargestellt.  
 
 Aufgrund der vorgeschlagenen Einstufung der Fläche als Mischgebiet (das Wohnen ist hier all-

gemein zulässig) können hier jedoch nur solche gewerbliche Nutzungen untergebracht werden, 
die das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 
6. Stadt Lohne, Postfach  13 69, 49380 Lohne, vom 06.02.2006, Eingang Stadt Vechta 07.02.2006 

 
 Für die Beteiligung am Verfahren bedanke ich mich. 
 Seitens der Stadt Lohne bestehen gegen die vorgelegte Planung keine grundsätzlichen Beden-

ken. 
 
 Dabei gehe ich davon aus, dass keine Non-Food-Artikel, insbesondere keine Aktionswaren so-

wohl im Verbrauchermarkt als auch im Discounter zum Verkauf angeboten werden. 
 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Im Rahmen der Festsetzung der zulässigen Verkaufsflächen des Verbrauchermarktes sowie 
des Discounters wird ebenfalls der jeweilige Mindestanteil für Lebensmittel/Reformwaren im pa-
rallel aufgestellten Bebauungsplan Nr. 127 festgesetzt.  

 
Zur Sicherstellung der Nahversorgungsfunktion zählt auch die Bereitstellung von Non-Food-Arti-
keln (z.B. von Drogeriewaren, Reformwaren, Zeitschriften etc.). Der vorgeschlagenen Aus-
schluss dieser Artikel ist mit der geplanten Nahversorgungsfunktion dieses Standorts nicht zu 
vereinbaren. 

 
Dass in Verbrauchermärkten/Discountern z.T. Aktionswaren angeboten werden, gehört zu den 
gegenwärtigen Verkaufsstrategien der einzelnen Handelsketten. Ein genereller Ausschluss lässt 
sich – analog zu den entsprechenden Märkten in den Nachbargemeinden (auch innerhalb der 
Stadt Lohne) – nicht durchsetzen, wenngleich sich durch die o. g. Flächenbeschränkungen ein 
nur geringfügiges Potential für diese Waren ergibt.  

 
7. Claus Almes, Lohner Straße 5 A, 49377 Vechta, vom 08.02.2006, Eingang Stadt Vechta 

09.02.2006 
 

Im Rahmen des o. g. Planverfahrens möchte ich meine Stellungnahme wie folgt ergänzen. Ich 
bitte Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße, der u. a. die Flurstücke 119/1, 199/3, 
119/4, 120/4, 120/6, 120/7 und 120/8 der Flur 16 umfasst, wie beantragt, als Mischgebiet aus-
zuweisen und die Ausweisung so zu gestalten, dass auch der gem. CIMA-Gutachten als sinn-
voll und notwendig beurteilte Ausbau zum Nahversorgungsstandort ermöglicht wird. 
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Begründung: 
Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Straße ent-
spricht 
  
▪ Ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben dem 

vorhandenen Combi-Markt. 
▪ Ist wesentlich schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer 

Straße. 
▪ Fügt sich in die vorhandene Bebauung ein. 
 
Weiterhin hat ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Januar 2005 einen Antrag auf Bau 
eines 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta eingereicht. 

 
8. Hans Theo Almes, Lohner Straße 5, 49377 Vechta, vom 09.02.2006, Eingang Stadt Vechta 

10.02.2006 
 

Im Rahmen des o. g. Planverfahrens möchte ich meine Stellungnahme wie folgt ergänzen. Ich 
bitte Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße, der u. a. die Flurstücke 119/1, 199/3, 
119/4, 120/4, 120/6, 120/7 und 120/8 der Flur 16 umfasst, wie beantragt, als Mischgebiet aus-
zuweisen und die Ausweisung so zu gestalten, dass auch der - gem. CIMA-Gutachten - als 
sinnvoll und notwendig beurteilte Ausbau zum Nahversorgungsstandort ermöglicht wird. 
 
Begründung: 
Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Straße ent-
spricht 
  
▪ Ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben dem 

vorhandenen Combi-Markt. 
▪ Ist wesentlich schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer 

Straße. 
▪ Fügt sich in die vorhandene Bebauung ein. 
 
Weiterhin hat ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Januar 2005 einen Antrag auf Bau 
eines 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta eingereicht. 
 
Prüfung der Stellungnahmen: 
 
Dem Vorschlag, die genannte Fläche als Mischgebiet, zur Sicherung der Entwicklungsmöglich-
keiten der beiden Betriebe darzustellen, wird gefolgt.  
 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermarktes / Lebensmitteldis-
counters am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde im Einzel-
handelsentwicklungskonzept ausgeführt:  
 
Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegen-
den Straßenseite. 
 
Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzu-
strebenden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  
 
Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der 
die Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte 
darüber hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute beste-
hende Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  
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Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist 
unter den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Tren-
nungswirkung der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopp-
lungswirkungen zu den bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die 
zu einer Stärkung der Nahversorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 

 
Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird gu-
tachterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer Ein-
kaufslagen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer 
Straße/Lohner Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines Aufstel-
lungsbeschlusses für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-Einzelhan-
delsnutzung zuzuführen.  
 
Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abge-
geben: 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhin-

dert werden. 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 

 
(aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für 
die Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-
tes/Discounter auf der Flächen zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 
 
Der von dem Investor eingereichte Bauantrag zur Errichtung eines 800 qm Lebensmitteldis-
counters am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde abgelehnt.  

   
 

 
II. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung 

nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag 
 

1. Gemeinde Goldenstedt, Postfach  11 51, 49420 Goldenstedt, vom 13.07.2006, Eingang Stadt 
Vechta vom 14.07.2006 

 
 Auf Seite 15 der gutachterlichen Stellungnahme zu dem Ansiedlungsvorhaben ist für die Ge-

meinde Goldenstedt der Coma Markt im Ortsteil Lutten nicht erfasst. 
 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 
 Die Ausführungen im Gutachten wurden zunächst auf den zentralen Versorgungsbereich der 

Gemeinde Goldenstedt mit den Anbietern Netto, Lidl, und EDEKA beschränkt, da die dortigen 
Verdrängungsquoten für die Nahversorgung der Gemeinde die größte Relevanz haben. 

 
 Wird der periphere Ortsteil Lutten mit dem dortigen COMA Verbrauchermarkt in der Visbeker 

Straße 40 für die Gemeinde Goldenstedt mit erfasst, so verringert sich die gemeindeweite Ver-
drängungsquote von 2,08% auf dann nur noch 1,68%, was noch mehr für das hier betrachtete 
Vorhaben sprechen würde. 

 
 Die gutachterliche Stellungnahme wird entsprechend ergänzt.  
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2. EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/Emsland, Postfach  17 80, 49647 Cloppenburg, 

vom 17.07.2006, Eingang Stadt Vechta vom 19.07.2006 
 
 Gegen den vorgelegten Bebauungs- und Flächennutzungsplan bestehen keine Bedenken. 
 
 Um Abstimmungsschwierigkeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, die bauplanenden und / oder 

bauausführenden Firmen darauf hinzuweisen, dass sie sich aktuelle Planungsunterlagen über 
vorhandene Versorgungsleitungen zu besorgen haben. Diese können kostenlos in unserer 
Netzregion Cloppenburg/Emsland angefordert werden. 

 
 Für eventuelle Fragen steht Ihnen Herr Neldner, Telefon 04471 13-211, gerne zur Verfügung. 
 
 Prüfung der Stellungnahme:  
 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Feststellungsbeschluss: 
 
Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB 
sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird die 56. 
Änderung des Flächennutzungsplanes ‚Lohner Straße – Diepholzer Straße‘ mit der Begründung und dem 
Umweltbericht beschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 

TOP 2 

 
Bebauungsplan Nr. 127 'Lohner Straße - Diepholzer Straße'; 
Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 
BauGB sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Beteiligung 
gemäß § 4 a Abs. 3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Satzungsbeschluss gemäß § 10 
BauGB 
 
Siehe Ausführungen zu TOP 1 
 
Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem 
Verwaltungsausschuss/Rat folgende Beschlussfassung vor: 
 
Prüfung der eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag: 
 
1. Hans-Jörg Blömer, Marie-Curie-Weg 44, 45966 Gladbeck, vom 03.01.2006, Eingang Stadt 

Vechta 06.01.2006 
 
 Vielen Dank für die Übersendung der Planunterlagen. 
 
 Wie mit Herrn Scharein telefonisch besprochen, steht das im o. a. Bebauungsplan unter Flurstück 

178/14 genannte Grundstück für eine Bebauung in Form eines Lebensmittel-Discounter und/oder 
für die Nutzung als Stellplatzfläche nicht zur Verfügung. 

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Da eine Inanspruchnahme der Fläche für das geplante Nahversorgungszentrum nicht möglich ist, 
wird die Fläche entsprechend den angrenzenden Nutzungen als Mischgebiet festgesetzt. Die Fest-
setzungen zur überbaubaren Fläche sowie zum Maß der baulichen Nutzung werden in Anlehnung 
an die vorhandene Bebauung getroffen.  
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2. Rechtsanwälte Lenz und Johlen, Kaygasse 5, 50676 Köln, vom 09.01.2006, Eingang Stadt 

Vechta 10.01.2006 
 
 Die Siemer Projektentwicklung GmbH & Co. KG, Gutenbergstraße 5, 49377 Vechta wird von uns 

beraten und vertreten. Eine auf uns lautende Vollmacht können wir erforderlichenfalls nachreichen. 
 
 Unsere Mandantin hat beim Landkreis Vechta beantragt, ihr eine Baugenehmigung bzw. einen 

Bauvorbescheid für die Bebauung des Grundstücks Lohner Straße, Gemarkung Vechta, Flur 16, 
Flurstücke 119/3, 120/8, 120/7, 119/1 und 119/4 für den Neubau eines Lebensmittel-Verbraucher-
marktes zu erteilen. Nach Ablehnung dieser Anträge ist in dieser Angelegenheit derzeit ein Ge-
richtsverfahren anhängig. Im Rahmen der Öffentlichkeit zu o. g. Planverfahren wird folgende Stel-
lungnahme abgegeben: 

 
 1. 
 Nach dem Planentwurf ist vorgesehen, die Grundstücke teils als Mischgebiet gem. § 6 BauNVO, 

teils als Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO, jeweils unter Ausschluss der Zulassung von 
Einzelhandelsnutzungen festzusetzen. 

 
 Nördlich der Diepholzer Straße ist die Ausweisung eines Sondergebietes für großflächigen Einzel-

handel geplant. Dort ist vorgesehen, den vorhandenen Kombi-Lebensmittelmarkt zu erweitern und 
den Standort durch Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters „zu einem vollständigen Nahver-
sorgungszentrum auszubauen“. 

 
 2. 
 Wir begrüßen ausdrücklich den Ausbau des Bereiches Lohner Straße / Diepholzer Straße zu ei-

nem Nahversorgungszentrum. Auf Grund der Lage des Standortes inmitten umgebener Wohnbe-
bauung, eignet sich dieser ideal zum Ausbau als Einzelhandels-Nahversorgungsstandort. Im Gut-
achten der CIMA von April 2005 heißt es auf S. 78 wörtlich wie folgt: 

 
 „Da das südliche Stadtgebiet, wie bereits an anderer Stelle ausge-

führt, gegenwärtig über keine vollständige, moderne Nahversorgung 
verfügt, wird dieser Standort als ideal angesehen, um ihn durch die 
Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters, zu einem vollständigen 
Nahversorgungszentrum auszubauen. 

 Hieraus ergeben sich Vorteile aus städtebaulicher Perspektive durch 
die Funktionsbündelung an einem Standort, dadurch und darüber hin-
aus aber auch solche wirtschaftlicher Art durch die entsprechende 
Koppelungswirkung. Das anzustrebende Nahversorgungskonzept, 
durch die Bildung von Nahversorgungsschwerpunkten langfristig wett-
bewerbsfähige Nahversorgungsstrukturen zu etablieren, die die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellen, erscheint so möglich.“ 

 
Diese Begründung trägt gleichermaßen für das Grundstück südlich der Diepholzer Straße, die nur 
wenige Meter von dem zuvor beschriebenen Standort nördlich der Diepholzer Straße gelegenen 
Flächen gehören, gleichermaßen zu dem zu bildenden Nahversorgungsstandort und können die 
angestrebte Stärkung des Nahversorgungsstandortes an der Diepholzer Straße auch kurzfristig 
erfüllen. Hinsichtlich des Nahversorgungsstandortes nördlich der Diepholzer Straße zitiert die Be-
gründung zum Planentwurf wiederum aus der CIMA-Studie wie folgt: 
 
 „Aus den genannten Gründen empfehlen die Gutachter den Ausbau 

des Standortes zu einem Nahversorgungszentrum im südlichen 
Stadtgebiet. Um einen Koppel-Standort zu realisieren, sind ggf. Er-
weiterungen um benachbarte Grundstücke notwendig, da für ein Nah-
versorgungszentrum von einem Mehrbedarf von Stellplätzen ausge-
gangen werden muss, die beim gegenwärtigen Zuschnitt der Flächen 
nicht gegeben sind.“ 

 
Es ist offensichtlich, dass die Ansiedlung des empfohlenen Discountmarktes zzgl. der Erweiterung 
des Vollsortimenters auf den derzeitigen Flächen nicht realisierbar ist. Die zusätzliche Anlegung 
von Stellplatzflächen wird zudem voraussichtlich zu ganz erheblichen Flächen- und Immissions-
probleme führen. 
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Diese Probleme sind in dem südlichen Bereich der Diepholzer Straße nicht zu erwarten. Hier sind 
ausreichende Flächen für Stellplätze, die hier auch immissionsseitig unproblematisch errichtet 
werden können. 
 
3. 
Die Bedeutung der Bebauung südlich der Diepholzer Straße, östlich der Lohner Straße ist in nicht 
angemessenem Umfang in die planerischen Überlegungen eingegangen. Südlich des Grundstücks 
befinden sich weitere gewerbliche und Einzelhandelsnutzungen. Außer einer Gaststätte befinden 
sich an der Lohner Straße der Hammer-Heimtex-Markt, ein Möbel-Discounter sowie weitere Han-
delsnutzungen. Entgegen der Annahme der in Planbegründung handelte es sich also bei den 
Grundstücken östlich der Lohner Straße, südlich der Diepholzer Straße bereits um einen Handels-
ansatz, der in Zusammenwirkung mit dem Einzelhandelsstandort nördlich der Diepholzer Straße 
sinn- und planvoll zu einem Nahversorgungsbereich für den südlichen Stadtbereich Vechtas aus-
gebaut werden kann. Die Gründe, warum die gleiche Argumentation nur für den nördlich der Diep-
holzer Straße gelegenen Standort, nicht aber für die wenige Meter weiter südlich gelegenen 
Grundstücke gelten sollen, sind nicht ersichtlich und rechtfertigen die unterschiedliche Behandlung 
keinesfalls. 
 
 
4. 
Wenig realistisch ist auch, den Bereich „Am Bergkeller“ als Wohngebiet festzusetzen. Es ist zu er-
warten, dass die benachbarte Sportplatznutzung sowie die weiteren gewerblichen Nutzungen im 
Nahbereich nicht mit der Ausweisung eines Wohngebietes vereinbar sind. 
 
5. 
Zusammengenommen bitten wir Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße als Mischgebiet 
auszuweisen und die von den Einzelhandels-Gutachtern für sinnvoll erachteten Ausbau zum Nah-
versorgungsstandort zu ermöglichen. 
 
Gerne sind wir bereit, mit Ihnen über die Einzelheiten des weiteren Vorgehens in der Sache zu 
sprechen und sehen einer etwaigen Terminvereinbarung gerne entgegen. 
 

 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Die in Bezug auf die Ablehnung des beantragten Marktes anhängigen Gerichtsverfahren sind zwi-
schenzeitlich eingestellt worden. 
 
Entgegen den Ausführungen der Rechtsanwälte Lenz und Johlen ist auf der geplanten Fläche die 
Errichtung eines Nahversorgungszentrums (mit den dazugehörigen Stellplatzflächen) möglich. Ent-
sprechende Entwurfsplanungen liegen bereits vor. Die Immissionsproblematik wurde über ein Gut-
achten des Instituts für technische und angewandte Physik GmbH (ITAP), Oldenburg, abgearbei-
tet. Durch die im Bebauungsplan festgesetzten immissionswirksamen flächenbezogenen Schall-
leistungspegel (IFSP) wird sichergestellt, dass es zu keinen unzumutbaren Beeinträchtigungen der 
angrenzenden Wohnbebauung kommen wird. Die Einhaltung der IFSP ist im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens durch den Antragsteller nachzuweisen.  
 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermarktes/Lebensmitteldiscounters 
am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde im Einzelhandelsent-
wicklungskonzept ausgeführt:  
 
Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. 
 
Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzustre-
benden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  
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Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der die 
Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte dar-
über hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute bestehende 
Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  
 
Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist unter 
den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Trennungswirkung 
der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopplungswirkungen zu den 
bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die zu einer Stärkung der Nah-
versorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 
 
Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird gu-
tachterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer Einkaufsla-
gen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer Straße/Lohner 
Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines Aufstellungsbeschlusses 
für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zuzuführen.  
 
Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abgege-
ben: 
 
 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhindert 

werden. 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 

 
(aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für die 
Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-
tes/Discounter auf der Flächen zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 
 
Zur in Frage gestellten Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes entlang der Straße 
„Am Bergkeller“  
 
Die als allgemeines Wohngebiet ausgewiesenen Flächen werden entsprechend dieser Festset-
zung zur Zeit genutzt bzw. es liegen Baugenehmigungen zur Errichtung von Wohngebäuden vor. 
Auch ist das östlich und südlich angrenzende Umfeld von einer Wohnbebauung geprägt. Die in-
nerhalb des nördlich bzw. westlich angrenzenden Mischgebietes zulässigen gewerblichen Nutzun-
gen sind dahingehend eingeschränkt, dass hier nur Nutzungen untergebracht werden können, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören (im Mischgebiet ist eine Wohnnutzung allgemein zulässig), so 
dass eine Vereinbarkeit der Nutzungen gegeben ist.  
Die benachbarte Sportplatznutzung (Trainingsplatz) wirkt sich aufgrund der Entfernung zur Wohn-
nutzung sowie aufgrund der topografischen Situation nicht nachteilig auf die geplanten Wohnbau-
flächen aus.  

 
3. H. A. Almes GmbH, Lohner Straße 5, 49377 Vechta, vom 13.01.2006, Eingang Stadt Vechta 

19.01.2006  
 
 Aufgrund Ihres Vorhabens –Aufstellung Bebauungsplan Lohner Straße – gerät unser Betrieb zum 

Teil in ein Wohngebiet. 
 
 Es handelt sich hier um das rückwärtige Grundstück mit der Flurbezeichnung 119/3, dass in das 

von Ihnen geplante Wohngebiet fällt. 
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 Zur Erhaltung des Betriebes und zukünftigen Erweiterung möchten wir Sie bitten, dieses genannte 
Grundstück mit in das Mischgebiet aufzunehmen. Zu beachten wäre außerdem, dass auch der 
Betrieb Claus Almes GmbH davon betroffen ist, da er ein eingetragenes Überwegungsrecht hat 
und beide Betriebe zur Be- und Entladung von Lkws angefahren werden. Die wird z. Z. über das 
rückwärtige Grundstück „Am Bergkeller“ durchgeführt. 

 
 Sollte das Vorhaben dort ein Wohngebiet einzurichten durchgeführt werden, müsste eine Anliefe-

rung über die Lohner Straße erfolgen. Zu rechnen ist mit ca. 10 Lkws pro Tag. 
  

Prüfung der Stellungnahme: 
 

Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklungsmöglichkeiten der beiden Unternehmen wird 
das rückwärtige Betriebsgelände als Mischgebiet festgesetzt.  
 
Aufgrund der vorgeschlagenen Einstufung der Fläche als Mischgebiet (das Wohnen ist hier allge-
mein zulässig) können hier jedoch nur solche gewerbliche Nutzungen untergebracht werden, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 
4. A. Schulte GmbH, Klingenhagen 9, 49377 Vechta, vom 02.02.2006, Eingang Stadt Vechta 

03.02.2006 
 

Als Eigentümerin der Grundstücke Lohner Str., Gemarkung Vechta, Flur 16, Flurstücke 120/4, 
120/6, 120/7 und 120/8 nehmen wir zu dem o.g. Planungsverfahren folgendermaßen Stellung: 
 
1.  
Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Strasse 
entspricht ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben 
dem vorhandenen Combi-Markt. 
 
Begründung:  
 
Das CIMA-Gutachten vom April 2005 führt auf S. 78 wörtlich aus: 

„Da das südliche Stadtgebiet, wie bereits an andere Stelle ausgeführt, gegenwärtig über keine voll-
ständige, moderne Nahversorgung verfügt, wird dieser Standort als ideal angesehen, um ihn durch 
Ansiedlung eines Lebensmittel-Discounters, zu einem vollständigen Nahversorgungszentrum aus-
zubauen. 
 
Hieraus ergeben sich Vorteile aus städtebaulicher Perspektive durch Funktionsbildung an einem 
Standort, dadurch und darüber hinaus aber auch solche aus wirtschaftlicher Art durch entspre-
chende Koppelungswirkung.  Das anzustrebende Nahversorgungskonzept, durch die Bildung von 
Nahversorgungsschwerpunkten langfristig wettbewerbsfähige Nahversorgungsstrukturen zu etab-
lieren, die die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen, erscheint so möglich.“ 
 
Diese Begründung der CIMA gilt genauso für die Grundstücke südlich der Diepholzer Str.  Diese 
Grundstücke liegen nur wenige Meter von dem oben beschriebenen Standort entfernt und gehören 
damit zu dem angestrebten Nahversorgungsstandort. 
 
2.  
Die Ansiedlung eines Discounters südlich der Diepholzer Strasse ist wesentlich     
schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer Strasse. 
 
Begründung: 
 
Der o.g. Planentwurf gibt den Inhalt des CIMA-Gutachtens in Bezug auf den zu bildenden Nahver-
sorgungsstandort folgendermaßen wieder: 
 
„Aus den genannten Gründen empfehlen die Gutachter den Ausbau des Standorts zu einem Nah-
vorsorgungszentrum im südlichen Stadtgebiet.  Um einen Koppel-Standort zu realisieren, sind ggf. 
Erweiterungen um benachbarte Grundstücke notwendig, da für ein Nahversorgungszentrum von 
einem Mehrbedarf an Stellplätzen ausgegangen werden muss, die beim gegenwärtigen Zuschnitt 
der Flächen nicht gegeben sind.“ 
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Auf den derzeitigen Flächen des Vollsortimenters (Combi) ist eine Ansiedlung des angestrebten 
Discounters zzgl. der Erweiterung des Vollsortimenters definitiv nicht möglich.  Die vom Planent-
wurf in Auge gefassten Flächen stehen für eine Erweiterung nicht oder nicht vollständig zu Verfü-
gung.  Der Bau der zusätzlich notwendigen Stellplätze führt zu großen Flächen- und Immissions-
problemen.  Auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Str. stehen demgegenüber die Flächen 
schon jetzt zur Verfügung.  Die notwendigen Stellplätze können hinsichtlich der Immission unprob-
lematisch errichtet werden. 
 
Ferner möchten wir darauf hinweisen, dass ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Januar 
2005 ein Antrag auf Bau eines 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta eingereicht 
hat.  Nach unserer Kenntnis bestehen bereits vertragliche Vereinbarungen z.B. hinsichtlich Miete. 
 
3.  
Die Ansiedlung eines Discounters südlich der Diepholzer Strasse fügt sich in die vorhan-
dene Bebauung ein. 
 
Südlich der o.g. Grundstücke (Flurstücke 120/4, 120/6, 120/7 und 120/8) werden zahlreiche wei-
tere Grundstücke für Gewerbe und für z.T. großflächigen Einzelhandel einschl. bereits vorhande-
ner Nahversorgung genutzt.  Beispielhaft genannt seien: 

- Vechtaer Supermarkt (explizit Nahversorgung) 

- Picker Getränkemarkt (explizit Nahversorgung) 

- Hammer-Markt für Heimtextilien 

- Zack-Möbeldiscounter 

- Claus Almes GmbH – Siebdruck und Werbetechnik 

- Theo Almes Motorgeräte. 
 
Bei den Grundstücken südlich der Diepholzer Str. und östlich der Lohner Str. handelt es sich also 
bereits – im Gegensatz zu der Begründung im Planentwurf – um einen Handelsstandort  Dieser 
Handelsstandort kann unter Berücksichtigung des vorhandenen Einzelhandels zu einem vollstän-
digen Nahversorgungszentrum einschl. Discounter ausgebaut werden.  Es ist nicht zu erkennen, 
dass die Gründe, die lt. Planentwurf für den Standort nördlich der Diepholzer Str. gelten sollen, 
nicht gleichermaßen für die nur wenige Meter südlich gelegenen Grundstücke gültig sind.  Die un-
terschiedliche Behandlung der beiden Standorte ist nicht gerechtfertig und u.E. nicht haltbar. 
 
Ergänzend möchten wir an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sich erst vor kurzem ein Lidl-Dis-
count-Markt an der Oldenburger Str. gegenüber dem vorhandenen Combi-Markt angesiedelt hat.  
Auch vor diesem Hintergrund möchten wir daher anregen, dass die Planungs- und Genehmi-
gungsbehörden vergleichbare Standorte vergleichbar behandeln. 
 
Zusammenfassend bitten wir Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Str. als Mischgebiet auszu-
weisen und den gem. CIMA-Gutachten als sinnvoll und notwendig beurteilten Ausbau zum Nah-
versorgungsstandort zu ermöglichen. 

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Entgegen den Ausführungen ist auf der geplanten Fläche die Errichtung eines Nahversorgungs-
zentrums (mit den dazugehörigen Stellplatzflächen) möglich. Entsprechende Entwurfsplanungen 
liegen bereits vor.  
 
Der von dem Investor eingereichte Bauantrag zur Errichtung eines Lebensmitteldiscounters mit 
800 qm Verkaufsfläche am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde 
abgelehnt.  
 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermarktes/Lebensmitteldiscounters 
am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde im Einzelhandelsent-
wicklungskonzept ausgeführt:  
 
Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. 
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Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzustre-
benden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  
 
Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der die 
Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte dar-
über hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute bestehende 
Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  
 
Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist unter 
den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Trennungswirkung 
der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopplungswirkungen zu den 
bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die zu einer Stärkung der Nah-
versorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 
 
Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird gu-
tachterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer Einkaufsla-
gen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer Straße/Lohner 
Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines Aufstellungsbeschlusses 
für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zuzuführen.  
 
Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abgege-
ben: 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhindert 

werden. 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 

 
(aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für die 
Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-
tes/Discounter auf der Flächen zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 

 
5. Oldenburgische Industrie- und Handelskammer, Postfach  25 45, 26015 Oldenburg, vom 

06.02.2006, Eingang Stadt Vechta 08.02.2006 
 
 Die Oldenburgische IHK nimmt zu dem oben genannten Vorhaben wie folgt Stellung: 
 
 Die Stadt Vechta hat in einem moderierten Verfahren ein Einzelhandelsentwicklungskonzept erar-

beitet, das vom Rat der Stadt am 23. Mai 2005 verabschiedet worden ist. Die Oldenburgische IHK 
war neben anderen Akteuren in dieses Verfahren eingebunden. Sie unterstützt die grundlegende 
Zielsetzung des Konzeptes, und denen die Entwicklung der Innenstadt, die Sicherung und der 
Ausbau der Nahversorgung sowie die verträgliche Entwicklung im großflächigen Einzelhandel ge-
hören. 

 
 Der Arbeitskreis Einzelhandel empfiehlt für den Standort Diepholzer Straße, dass hier ein Combi-

Verbrauchermarkt und ein Lebensmitteldiscounter realisiert werden sollte. Sowohl mit Blick auf die 
absatzwirtschaftliche Tragfähigkeit als auch aus städtebaulicher Perspektive ist die Kombination 
eines Vollsortimenters mit einem Discountmarkt am Standort zu befürworten, um die Nahversor-
gung zu sichern und zu stärken. 
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 Mit der Festlegung von funktional-städtebaulich geeigneten Nahversorgungsbereichen geht einher, 

dass andere Standortbereiche für Einzelhandelsfunktionen auszuschließen sind, um die woh-
nungsnahe Grundversorgung einer Gemeinde zu sichern. Die IHK begrüßt es vor diesem Hinter-
grund, dass der nach gegenwärtigem Planungsrecht nach § 34 BauGB zu beurteilende Standort 
„Diepholzer Straße/Lohner Straße“ überplant wird und eine Einzelhandelsnutzung dort künftig aus-
genommen beziehungsweise in Verbindung mit Handwerk nur eingeschränkt zulässig sein wird. 

 
 Wir haben gegen das oben genannte Vorhaben keine Bedenken. 
 
 Prüfung der Stellungnahme:     
 

Die zustimmenden Ausführungen der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer werden zur 
Kenntnis genommen. 

 
6. Handwerkskammer Oldenburg, Postfach  21 09, 26011 Oldenburg, vom 06.02.2006, Eingang 

Stadt Vechta 08.02.2006 
 
 Hinsichtlich der geplanten Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 127 "Lohner Str./Diepholzer Str." 

sowie der Änderung des Flächennutzungsplanes möchten wir anregen, den Bereich hinter den 
gewerblich genutzten Gebäuden Lohner Straße 5 und 5 A als Mischgebiet auszuweisen. Die 
Grundstücke werden derzeit von der H. A. Almes GmbH und der Claus Almes GmbH genutzt. 
Beide Betriebe nutzen die der Straße "Am Bergkeller" zugewandte Fläche, um täglich von ca. 10 
LKW beliefert zu werden. Da beide Betriebe auf eine Belieferung über diese Fläche angewiesen 
sind und diese zudem als Vorratsfläche für eine mögliche Betriebserweiterung vorhalten, ist nach 
unserer Auffassung nicht damit zu rechnen, dass die durch die Planung beabsichtigte Nutzung als 
WA tatsächlich erfolgen wird. 
 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklungsmöglichkeiten der beiden Unternehmen wird 
das rückwärtige Betriebsgelände als Mischgebiet festgesetzt.  
 
Aufgrund der vorgeschlagenen Einstufung der Fläche als Mischgebiet (das Wohnen ist hier allge-
mein zulässig) können hier jedoch nur solche gewerbliche Nutzungen untergebracht werden, die 
das Wohnen nicht wesentlich stören. 

 
7. Stadt Lohne, Postfach  13 69, 49380 Lohne, vom 06.02.2006, Eingang Stadt Vechta 

08.02.2006 
 
 Für die Beteiligung am Verfahren bedanke ich mich. 
 Seitens der Stadt Lohne bestehen gegen die vorgelegte Planung keine grundsätzlichen Bedenken. 
 
 Dabei gehe ich davon aus, dass keine Non-Food-Artikel, insbesondere keine Aktionswaren sowohl 

im Verbrauchermarkt als auch im Discounter zum Verkauf angeboten werden. 
 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Im Rahmen der Festsetzung der zulässigen Verkaufsflächen des Verbrauchermarktes sowie des 
Discounters wird ebenfalls der jeweilige Mindestanteil für Lebensmittel/Reformwaren festgesetzt.  
 
Zur Sicherstellung der Nahversorgungsfunktion zählt auch die Bereitstellung von Non-Food-Arti-
keln (z.B. von Drogeriewaren, Reformwaren, Zeitschriften etc.). Der vorgeschlagenen Ausschluss 
dieser Artikel ist mit der geplanten Nahversorgungsfunktion dieses Standorts nicht zu vereinbaren. 
 
Dass in Verbrauchermärkten/Discountern z.T. Aktionswaren angeboten werden, gehört zu den ge-
genwärtigen Verkaufsstrategien der einzelnen Handelsketten. Ein genereller Ausschluss lässt sich 
– analog zu den entsprechenden Märkten in den Nachbargemeinden (auch innerhalb der Stadt 
Lohne) – nicht durchsetzen, wenngleich sich durch die o.g. Flächenbeschränkungen ein nur ge-
ringfügiges Potential für diese Waren ergibt.  
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8. Claus Almes, Lohner Straße 5 A, 49377 Vechta, vom 08.02.2006, Eingang Stadt Vechta 
09.02.2006 

 
 Im Rahmen des o. g. Planverfahrens möchte ich meine Stellungnahme wie folgt ergänzen. Ich bitte 

Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße, der u. a. die Flurstücke 119/1, 199/3, 119/4, 120/4, 
120/6, 120/7 und 120/8 der Flur 16 umfasst, wie beantragt, als Mischgebiet auszuweisen und die 
Ausweisung so zu gestalten, dass auch der gem. CIMA-Gutachten als sinnvoll und notwendig be-
urteilte Ausbau zum Nahversorgungsstandort ermöglicht wird. 

 
 
 Begründung: 
 Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Straße entspricht 
  

▪ Ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben 
dem vorhandenen Combi-Markt. 

▪ Ist wesentlich schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer 
Straße. 

▪ Fügt sich in die vorhandene Bebauung ein. 
 

 Weiterhin hat ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Januar 2005 einen Antrag auf Bau ei-
nes 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta eingereicht. 

 
9. Hans Theo Almes, Lohner Straße 5, 49377 Vechta, vom 09.02.2006, Eingang Stadt Vechta 

10.02.2006 
 
 Im Rahmen des o. g. Planverfahrens möchte ich meine Stellungnahme wie folgt ergänzen. Ich bitte 

Sie, den Bereich südlich der Diepholzer Straße, der u. a. die Flurstücke 119/1, 199/3, 119/4, 120/4, 
120/6, 120/7 und 120/8 der Flur 16 umfasst, wie beantragt, als Mischgebiet auszuweisen und die 
Ausweisung so zu gestalten, dass auch der - gem. CIMA-Gutachten - als sinnvoll und notwendig 
beurteilte Ausbau zum Nahversorgungsstandort ermöglicht wird. 

 
 Begründung: 
 Die Ansiedlung eines Discounters auf den Grundstücken südlich der Diepholzer Straße entspricht 
  

▪ Ebenso dem angestrebten Nahversorgungskonzept wie die Ansiedlung neben 
dem vorhandenen Combi-Markt. 

▪ Ist wesentlich schneller und einfacher zu realisieren als nördlich der Diepholzer 
Straße. 

▪ Fügt sich in die vorhandene Bebauung ein. 
 

 Weiterhin hat ein Investor in Abstimmung mit uns bereits im Januar 2005 einen Antrag auf Bau ei-
nes 800 qm Lebensmittel-Discounters bei der Stadt Vechta eingereicht. 

 
 Prüfung der Stellungnahmen: 
 

Dem Vorschlag, die genannte Fläche als Mischgebiet, zur Sicherung der Entwicklungsmöglichkei-
ten der beiden Betriebe festzusetzen, wird gefolgt.  
 
Hinsichtlich der vorgeschlagenen Ansiedlung eines Verbrauchermarktes/Lebensmitteldiscounters 
am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde im Einzelhandelsent-
wicklungskonzept ausgeführt:  
 
Das Areal liegt zum bestehenden Combi-Markt in Sichtweite, jedoch auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite. 
 
Der Standort kann gutachterlicherseits nicht als geeignet für eine Ansiedlung von großflächigem 
Einzelhandel angesehen werden. Hier würde eine neue Einkaufslage entstehen. Trotz eines be-
stehenden Bedarfes, die Angebote der Nahversorgung im südlichen Stadtgebiet zu optimieren, 
sollten dabei auch städtebauliche Aspekte sowie Kriterien, die die Dauerhaftigkeit eines anzustre-
benden Nahversorgungskonzeptes betreffen, berücksichtigt werden.  
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Aus städtebaulicher Sicht ist für diesen Standort die Etablierung einer neuen Einkaufslage, der die 
Möglichkeit der Schaffung eines bündelnden Nahversorgungszentrums gegenübersteht, als 
nachteilig anzusehen. Der Standort mit einem entsprechenden Nahversorgungsbetrieb könnte dar-
über hinaus Querungsverkehre auslösen, die sich im Hinblick auf das bereits heute bestehende 
Verkehrsaufkommen als problematisch erweisen würden.  
 
Unter Berücksichtigung des Aspektes der Dauerhaftigkeit der Nahversorgungsstrukturen ist unter 
den gegebenen Umständen, insbesondere der verkehrlichen Situation mit der Trennungswirkung 
der Diepholzer Straße, nicht davon auszugehen, dass dieser Standort Kopplungswirkungen zu den 
bereits bestehenden Nahversorgungseinrichtungen entfalten kann, die zu einer Stärkung der Nah-
versorgung im Sinne einer Schwerpunktbildung beitragen. 
 
Da im Stadtgebiet diverse Ansiedlungsvorhaben für Lebensmittel-Discounter bestehen, wird gut-
achterlicherseits empfohlen, durch steuernde Planung das Entstehen weiterer, neuer Einkaufsla-
gen durch ungeplante Verbreitung zu verhindern. Für den Standort Diepholzer Straße/Lohner 
Straße wird empfohlen, durch Veränderungssperre und Erwirken eines Aufstellungsbeschlusses 
für ein B-Planverfahren, das in Rede stehende Areal einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zuzuführen.  
 
Zu dem Standort wurde ferner folgende Stellungnahme des Arbeitskreises Einzelhandel abgege-
ben: 
 

Empfehlung des Arbeitskreises Einzelhandel: 
 
Nach Diskussion und Abwägung empfiehlt der Arbeitskreis Einzelhandel für den Standort: 
 
▪ Das Entstehen einer neuen Einkaufslage soll am Standort durch steuernde Planung verhindert 

werden. 
▪ Empfehlung einer Bauleitplanung durch Veränderungssperre und Aufstellungsbeschluss 
▪ Das Areal soll einer Nicht-Einzelhandelsnutzung zugeführt werden. 

 
(aus: CIMA, Basisgutachten für den Einzelhandel und Einzelhandelsentwicklungskonzept für die 
Stadt Vechta, Kap. 4.4.3 Standort Diepholzer Straße/Lohner Straße, 2005) 
 
Der Anregung hinsichtlich der planungsrechtlichen Absicherung eines Verbrauchermark-
tes/Discounter auf der Flächen zwischen der Diepholzer und der Lohner Straße wird daher nicht 
gefolgt. 
 
Der von dem Investor eingereichte Bauantrag zur Errichtung eines 800 qm Lebensmitteldiscoun-
ters am Standort zwischen der Diepholzer Straße und der Lohner Straße wurde abgelehnt.  

 
10. Landkreis Vechta, Ravensberger Straße 20, 49377 Vechta, vom 16.02.2006, Eingang Stadt 

Vechta 20.02.2006 
 
 Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Belange bestehen gegen den Bebauungsplan folgende 

Bedenken. 
 
 Denkmalschutz 
 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich ein Baudenkmal an der Lohner Straße Nr. 

3, ein eingeschossiger klassizistischer Putzbau von 1862 (Erbauer Auktionär Blume). Für Vechta 
stellt dieses Denkmal ein einzigartiges, spät- klassizistisches Gebäude dar. Gem. § 2 Niedersäch-
sisches Denkmalschutzgesetz sind in öffentlichen Planungen die Belange des Denkmalschutzes 
so einzubeziehen, dass die Kulturdenkmale erhalten werden und ihre Umgebung angemessen 
gestaltet wird, soweit nicht andere öffentliche Belange dem entgegenstehen. 

 
 Aus der Sicht des Denkmalschutzes wird durch das Maß der baulichen Nutzung mit einer mögli-

chen, dreigeschossigen Bebauung im nördlichen Kopfbereich an der Diepholzer Straße im Bebau-
ungsplanentwurf dem Umgebungsschutz nicht hinreichend Rechnung getragen. Mit Hinweis auf § 
8 Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz werden Probleme in der Genehmigungsfähigkeit eines 
dreigeschossigen Neubaus in direkter Nachbarschaft zum Denkmal gesehen. Denn der mögliche 
Neubau wird aus architektonischer Sicht mit der Schauseite des Denkmals kommunizieren. Aus 
denkmalpflegerischer Sicht wäre eine gestaffelte Geschossigkeit denkmalverträglicher. Gegen die 
weiterführende Dreigeschossigkeit an der Diepholzer Straße bestehen keine Bedenken. 
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 Bauordnung 
 Nach dem niedersächsischen Spielplatzgesetz sind in Kerngebieten, Mischgebieten und Wohnge-

bieten, in denen die Nutzung Wohnen nicht ausgeschlossen ist, Spielplätze für Kinder (im Alter von 
6 bis 12 Jahren) von allen Grundstücken in einer Entfernung von 400 m gefahrlos zu erreichen. 
Dabei geht es um die tatsächliche zurückzulegende Entfernung von 400 m und nicht um einen Ra-
dius von 400 m um das Plangebiet. Angrenzend an das Plangebiet werden zwei Spielplätze ange-
boten, die allerdings teilweise eine größere Entfernung als 400 m gefahrlosen Fußmarsch aufwei-
sen. Da sowohl die Diepholzer Straße als auch die Lohner Straße Hauptverkehrsstraßen sind, ist 
ein gefahrloses Überqueren für Kinder nur über die Lichtsignalanlagen an der Kreuzung Diepholzer 
Straße und Lohner Straße möglich. Durch diese Umwege ergeben sich teilweise Wege von bis zu 
450-650 m tatsächlichem Fußmarsch. 

 
 Wasserwirtschaft 
 In der Begründung ist die Regelung des Oberflächenwasserabflusses konkret aufzuzeigen. Eine 

Abflussverschärfung ist durch geeignete Maßnahmen zu unterbinden. 
 
 Hinweise: 
  

Umweltschützende Belange 
 Im Plangebiet werden Grünstrukturen (Hausgärten, Grünlandbrachen, Einzelbäume, heimische 

Siedlungsgehölze) überplant. Wegen umweltschützenden Belangen wird als Ausgleich neben den 
Festsetzungen von Einzelbäumen entlang der Diepholzer Straße auch Festsetzungen von weiteren 
Grünzonen empfohlen. 

 
 Planentwurf 
 Die Nutzungsschablonen im Planentwurf sind den einzelnen Baugebieten nicht eindeutig zuzuwei-

sen. Für die eindeutige Lesbarkeit der Baufenster ist die Vermassung der Bautiefe der überbauba-
ren Grundstücksflächen hilfreich. 

 
 Regionalplanung 
 Aus der Begründung geht hervor, dass die Ziele des Landesraumordnungsprogrammes des Lan-

des Niedersachsen und des regionales Raumordnungsprogrammes des Landkreises Vechta zu 
‚berücksichtigen‘ sind. Die Ziele der Raumplanung sind zu ‚beachten‘ und die Grundzüge der 
Raumplanung zu ‚berücksichtigen‘. Es wird empfohlen diese Formulierung zu ändern. 

 
 Städtebau 
 Für die Festsetzung nach § 19(4) BauNVO ist eine Überschreitung der zulässigen Grundfläche 

durch Stellplätze mit ihren Zufahrten bis zu einer Grundflächenzahl von 1,0 zulässig, wenn dafür 
besondere städtebauliche Gründe vorliegen. Aus der Begründung kann dies nicht entnommen 
werden.  

 
Aus dem Umweltbericht gehen eine Prognose durch die Entwicklung des Umweltzustandes bei 
Durchführung der Planung (20.1) und bei Nichtdurchführung der Planung (20.2) hervor. Es fehlt 
allerdings die Analyse einer Alternativplanung, bzw. die Grobanalyse, ob sich eine Alternativpla-
nung aus dem Konzept ergeben kann.  
 
Prüfung der Stellungnahme: 
 
Zu den Belangen des Denkmalschutzes 
 
Zur Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes (hier: Umgebungsschutz gemäß § 8 
DSchG) wurde die städtebauliche Konzeption im Kurvenbereich Diepholzer-/ Lohner Straße dahin-
gehend ausgestaltet, dass durch eine Bebauung der Fläche die Blickbeziehung auf das Denkmal 
(aus Richtung der Münsterstraße) nicht eingeschränkt wird. Die Baugrenzen wurden entsprechend 
dieser Zielsetzung in der Weise festgesetzt, dass die Fluchtlinie der östlichen Giebelseite des 
Denkmals in Richtung Norden (Münsterstraße) durch eine zukünftige Bebauung nicht überschritten 
wird.  
 
Durch die getroffenen Festsetzungen wird den Belangen des Denkmalschutzes Rechnung getra-
gen. Den vorgeschlagenen weitergehenden Regelungen (die teilweise Reduzierung der zulässigen 
Geschossigkeit) wird aus städtebaulichen Gründen, hier: die geplante Raumbildung im Kreuzungs-
bereich der Münster-, Diepholzer und Lohner Straße nicht gefolgt. 
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Bauordnung 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 127 werden im Teilbereich zwischen der Lohner und der Diepholzer 
Straße die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Unterbringung von zusätzlichen Wohn-
bauflächen geschaffen. Ein Großteil der Fläche ist bereits bebaut und wird z. T. gewerblich ge-
nutzt. Verdichtete Neubauvorhaben sind hingegen auf der bislang freien Fläche, unmittelbar süd-
lich der Diepholzer Straße vorgesehen – hier ist eine max. dreigeschossige Bebauung möglich. 
Spielplätze für Kleinkinder sind von den Eigentümern der Baugrundstücke mit der Errichtung der 
Gebäude anzulegen und zu unterhalten. Ausgehend von diesem Teilbereich beträgt die tatsächli-
che Wegstrecke für Kinder (einschließlich Benutzung des ampelgesicherten Übergangs an der 
Diepholzer Straße) bis zu dem Spielplatz an der Beethovenstraße ca. 360 m. Für die weiter südlich 
gelegenen Flächen kann die Weglänge auch mehr als die nach dem Nieders. Spielplatzgesetz zu-
lässige Entfernung von 400 m betragen. Aufgrund des geringen Wohnflächenanteils und der dar-
aus abzuleitenden geringen Anzahl von Kindern kann diese Überschreitung toleriert werden. 
 
In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Stadt Vechta im Rahmen ihrer Stadtentwicklungspla-
nung, hier: Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, die Spielplatzsituation im südlichen 
Stadtgebiet zu analysieren und zu optimieren. Zu prüfen ist, ob im Umfeld des Sportplatzes am 
Schützenplatz zusätzliche Spielmöglichkeiten für Kinder entstehen könnten, so dass auch für Kin-
der aus dem südlichen Plangebiet zukünftig adäquate Flächen auf kurzen Wegen angeboten wer-
den können.  
 
Wasserwirtschaft 
 
Hinsichtlich der Belange der Wasserwirtschaft (Regelung des Oberflächenabflusses) wird die Begrün-
dung um entsprechende Ausführungen ergänzt. Um den Eingriff in den Wasserhaushalt möglichst ge-
ring zu halten, wird im Bebauungsplan festgesetzt, dass das von den privaten Dach-, Stell- und Ver-
kehrsflächen anfallende Niederschlagswasser zunächst auf den jeweiligen Baugrundstücken zurück-
gehalten und danach gedrosselt in das Regenwasserkanalnetz eingeleitet werden soll. Dabei ist der 
natürliche Abfluss nicht versiegelter Flächen als maßgebend anzusehen. Es wird in der Festsetzung 
weiterhin darauf hingewiesen, dass eine Abflussverschärfung nicht erfolgen darf und eine Einleiterer-
laubnis zu beantragen ist.  
  
Zu den Hinweisen 
 
Zu den umweltschützenden Belangen 
 
Das Plangebiet liegt im zentralen Siedlungsbereich der Stadt. Die vorhandene Bebauung / der 
Grad der Versiegelung ist durch gewerbliche Nutzungen und Gebäude in zweiter Baureihe stark 
ausgeprägt, so dass eine schlüssige Festsetzung von Grünzonen nicht umgesetzt werden kann. 
Der Bebauungsplanentwurf schränkt jedoch durch die festgesetzten überbaubaren Flächen und die 
in den rückwärtigen Grundstücksbereichen festgesetzte GRZ von 0,4 das Maß der Verdichtung 
ein, so dass sichergestellt wird, dass ein hoher Flächenanteil als Freiraum zur gärtnerischen Nut-
zung verbleibt. 
 
Zu den Hinweisen zum Planentwurf, der Regionalplanung und des Städtebaus 
 
Die Hinweise werden bei der weiteren Planung berücksichtigt. 
 
Hinsichtlich des angemerkten Fehlens einer Alternativplanung ist darauf hinzuweisen, dass es sich 
bei dieser Planung in weiten Teilen um eine Bestandplanung handelt. Für die bislang noch unbe-
bauten Flächen liegen bereits Baugenehmigungen/Bauvorbescheide vor, so dass eine alternative 
Planung/Konzeption nicht verfolgt werden kann.  
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II. Prüfung der während der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung 

nach § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Abwägungsvorschlag 
 
1. Gemeinde Goldenstedt, Postfach  11 51, 49420 Goldenstedt, vom 13.07.2006, Eingang Stadt 

Vechta vom 14.07.2006 
 
 Auf Seite 15 der gutachterlichen Stellungnahme zu dem Ansiedlungsvorhaben ist für die Gemeinde 

Goldenstedt der Coma Markt im Ortsteil Lutten nicht erfasst. 
 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 

Die Ausführungen im Gutachten wurden zunächst auf den zentralen Versorgungsbereich der Ge-
meinde Goldenstedt mit den Anbietern Netto, Lidl, und EDEKA beschränkt, da die dortigen Ver-
drängungsquoten für die Nahversorgung der Gemeinde die größte Relevanz haben. 
 
Wird der periphere Ortsteil Lutten mit dem dortigen COMA Verbrauchermarkt in der Visbeker 
Straße 40 für die Gemeinde Goldenstedt mit erfasst, so verringert sich die gemeindeweite Ver-
drängungsquote von 2,08% auf dann nur noch 1,68%, was noch mehr für das hier betrachtete 
Vorhaben sprechen würde. 
 
Die gutachterliche Stellungnahme wird entsprechend ergänzt.  

 
2. EWE NETZ GmbH, Netzregion Cloppenburg/Emsland, Postfach  17 80, 49647 Cloppenburg, vom 

17.07.2006, Eingang Stadt Vechta vom 19.07.2006 
 
 Gegen den vorgelegten Bebauungs- und Flächennutzungsplan bestehen keine Bedenken. 
 
 Um Abstimmungsschwierigkeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, die bauplanenden und / oder bau-

ausführenden Firmen darauf hinzuweisen, dass sie sich aktuelle Planungsunterlagen über vorhan-
dene Versorgungsleitungen zu besorgen haben. Diese können kostenlos in unserer Netzregion 
Cloppenburg/Emsland angefordert werden. 

 
 Für eventuelle Fragen steht Ihnen Herr Neldner, Telefon 04471 13-211, gerne zur Verfügung. 
 
 Prüfung der Stellungnahme:  
 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
3. Landkreis Vechta, Postfach 1353, 49375 Vechta, vom 25.08.2006, Eingang Stadt Vechta vom 

29.08.2006 
 
 Hinsichtlich der von mir wahrzunehmenden Belange bestehen gegen den Bebauungsplanentwurf 

grundsätzlich keine Bedenken. 
 
 Denkmalschutz 
 
 Bereits in meiner Stellungnahme vom 16.02.2006 habe ich darauf hingewiesen, dass aus denk-

malpflegerischer Sicht Bedenken gegen die Festsetzungen des Bebauungsplans im Bereich des 
Baudenkmals Lohner Straße 3 bestehen. Um Wiederholungen zu vermeiden, verweise ich insoweit 
auf meine Stellungnahme im Verfahren gemäß § 4 (Abs. 1) BauGB. 

 
 Die nunmehr vorgelegte Planung lässt nicht erkennen, dass meine Bedenken Einfluss auf die 

Festsetzungen genommen haben. Die geplante zusätzliche Vergrößerung der überbaubaren Flä-
chen in der unmittelbaren Nachbarschaft des Baudenkmals führt zu erheblichen Beeinträchtigun-
gen des Denkmals. Entgegen der bisherigen Festsetzung, das Gebäude Lohner Straße 1 als Puf-
fer zwischen der Bebauung an der Diepholzer Straße und dem Baudenkmal zu belassen, lässt der 
jetzige Entwurf eine dreigeschossige Bebauung in diesem Bereich zu. Die Umgebung des Bau-
denkmals wird erheblich beeinträchtigt. Bauvorhaben sind aus denkmalpflegerischer Sicht in die-
sem Bereich nicht genehmigungsfähig. 
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 Umweltschützende Belange 
 
 Aus der Sicht des Naturschutzes und der Landschaftspflege empfehle ich, für die festgesetzten 

privaten Grünflächen nähere Bestimmungen zur Gestaltung und Pflege zu treffen. 
 
 Wasserwirtschaft 
 
 Die Versickerung von nicht verunreinigtem Niederschlagswasser auf den Grundstücken wird be-

grüßt. Voraussetzung ist allerdings, dass der anstehende Boden die erforderliche Durchlässigkeit 
aufweist und ein ausreichender Abstand zum Grundwasser vorhanden ist. Dies ist nachzuweisen. 

 
 Planentwurf 
 
 Die Festsetzungen II 2. und 4. (IFSP) und II 1. (LBP) zweiter Halbsatz sind zu streichen, da sie 

keinen Regelungsgehalt haben oder zu unbestimmt sind. Aus demselben Grund sind in allen textli-
chen Festsetzungen die Klammerzusätze zu streichen (Ausnahme: Angabe gesetzlicher Grundla-
gen). 

 
  

Prüfung der Stellungnahme: 
 

Zu den Belangen des Denkmalschutzes 
 

Aufgrund der erheblichen Bedenken der unteren Denkmalschutzbehörde wurde das Maß der zu-
lässigen baulichen Nutzung im Bereich des vorhandenen Fachwerkhauses (Lohner Straße 1) da-
hingehend zurückgenommen, dass hier – in unmittelbarer Zuordnung zu dem denkmalgeschützten 
Gebäude Lohner Straße 3 – nur eine eingeschossige Bebauung mit einer maximalen Gebäude-
höhe von 9,0 m entstehen kann. Mit dieser Planänderung wird den Anforderungen des Umge-
bungsschutzes Rechnung getragen.  

 
Zu den umweltschützenden Belangen 

 
Die Festsetzung von Gestaltungs- bzw. Pflegebestimmungen für die privaten Grünflächen ist ins-
besondere in Hinblick auf die Größe der Flächen (erste Teilfläche 116 qm und zweite Teilfläche 66 
qm) aus naturschutzfachlicher bzw. landschaftspflegerischer Sicht entbehrlich. Es ist vorgesehen, 
dass die Flächen in Abstimmung mit den jeweiligen Nachbarn gärtnerisch gestaltet werden. 

 
 
Zu den Belangen der Wasserwirtschaft 

 
Aufgrund der vorhandenen Boden- und Grundwasserverhältnisse ist eine Versickerung des anfal-
lenden Niederschlagswassers nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Es wurde daher auch 
keine Versickerung festgesetzt, um den Eingriff in den Wasserhaushalt möglichst gering zu halten, 
sondern eine Rückhaltung mit anschließender gedrosselter Einleitung in das Regenwasserkanal-
netz.  

 
Zum Planentwurf 

 
Die Festsetzungen wurden entsprechend den Anregungen des Landkreises überarbeitet.  

 
   
 
III.  Prüfung der während der erneuten Beteiligung nach § 4 a Abs. 3 eingegangenen Stellungnah-

men und Abwägungsvorschlag 
 
3.  Landkreis Vechta, Postfach 1353, 49375 Vechta, vom 15.09.2006, Eingang Stadt Vechta vom 

19.09.2006 
 
 Zu dem mir vorgelegten geänderten Bebauungsplanentwurf bestehen aus Sicht des 

Denkmalschutzes nunmehr keine Bedenken. 
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 Hinweis: 
 
 Künftige Baumaßnahmen im Umgebungsschutzbereich des Baudenkmals ‚Lohner Straße 3‘ sind 

gemäß § 8 NDSchG genehmigungspflichtig und daher hinsichtlich der Gestaltung und der 
Materialwahl mit mir als untere Denkmalschutzbehörde abzustimmen. 

 
 Prüfung der Stellungnahme: 
 
 Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Satzungsbeschluss: 
 
Nach Prüfung der während der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und der 
Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 und Abs. 2 BauGB 
sowie der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB und der erneuten Beteiligung gemäß § 4 a Abs. 
3 BauGB eingegangenen Stellungnahmen wird aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches und 
des § 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung der Bebauungsplan Nr. 127 ‚Lohner Straße – Diepholzer 
Straße‘, bestehend aus der Planzeichnung sowie den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen 
einschließlich der dazugehörigen Begründung und dem Umweltbericht.    
 
     
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 
 

TOP 3 
 
Ausbau des Kornblumenweges, vom Lattweg in nördlicher Richtung, einschl. Stichstraße 
Festlegung der Ausbauart 
 
Der Sachverhalt wurde von Herrn Seidlitz anhand von Bildprojektionen vorgetragen. Er führte aus, dass es 
bereits im Jahre 1992 erste Gespräche bezüglich eines Ausbaus des Kornblumenweges gegeben habe. Die 
Angelegenheit wurde seinerzeit wegen der zu erwartenden Erschließungsbeiträge zurückgestellt. 
 
Wegen des schlechten Ausbauzustandes haben sich verschiedene Anlieger immer wieder an die 
Stadtverwaltung gewandt. Bei der derzeitigen Straße handele es sich um eine reine Baustellenerschließung 
ohne Oberflächenentwässerung. 
 
Die Verwaltung beabsichtige nunmehr in diesem Jahr den Kornblumenweg auszubauen.  
 
Zu der Aussage, dass die Straße als Zu- und Abfahrt für einen Stoppelmarkt-Parkplatz dient, sei 
anzumerken, dass hier fast ganzjährig nur Anliegerverkehr stattfindet. Die Nutzung während der 
Stoppelmarkttage beziehe sich lediglich auf Pkw´s und sei als einzige öffentliche Nutzung anzusehen, so 
dass auch in Bezug auf die Erschließungskosten für die Anlieger die Beiträge gemäß der Satzung der Stadt 
Vechta zu erheben seien. 
 
Maßgeblich für die Abnutzung einer Straße sei jedoch in erster Linie die Beanspruchung durch 
Schwerlastverkehr sowie die natürliche Alterung durch UV-Einstrahlung und durch den Frost-Auftauwechsel.  
 
Die zusätzliche Abnutzung der Straße durch den Pkw-Verkehr sei hier vergleichsweise gering. 
 
Die von der Verwaltung vorgeschlagenen und mit den Anliegern abgestimmten Ausbauvorschläge wurden 
von Herrn Seidlitz erläutert. 
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Nach kurzer Beratung zur geplanten Ausbaulänge des Kornblumenweges schlägt der Ausschuss für 
Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-Ausschuss/Rat folgende Beschlussfassung vor: 
 
Der Kornblumenweg auf der Teilstrecke nördlich des Lattweges bis Haus-Nr. 21 (Flurstück 53/1) sowie die 
westliche Stichstraße sind im Endausbau wie folgt auszubauen: 
 
Kornblumenweg auf der Teilstrecke nördlich des Lattweges bis Haus-Nr. 21 (Flurstück 53/1) 
 
▪ Bituminöse Fahrbahn einschl. Rinne 4,75 m 
▪ Gehweg mit Hochbord an der Westseite 1,50 m 
▪ Sicherheitsstreifen bzw. unbefestigter Seitenraum in Abhängigkeit von der vor-

handenen Breite an der Ostseite 1,00 m 
▪ Entwässerung: Betonrohrleitung mit Einläufen 
▪ Beleuchtung: systemgerechte Beleuchtung 
Gesamtprofilbreite:                    7,25 m 
 
 
Westliche Stichstraße des Kornblumenweges 
 
▪ Verkehrsberuhigter Bereich/multifunktionale Zone in Pflasterbauweise 
▪ Pflanzstreifen in Teilbereichen als Abgrenzung einer Fahrbahneinengung 
▪ Entwässerung: Betonrohrleitung mit Einläufen 
▪ Beleuchtung: systemgerechte Beleuchtung 
Gesamtprofilbreite:                                                                                                                      8,50 m 
 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 
 

In Angelegenheiten des Verwaltungsausschusses 
 
 

TOP 4 

 
Bebauungsplan Nr. 21 A 'Ravensberger Straße / Kampgartenweg', 1. Änderung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Sachverhalt wurde von Herrn Scharein anhand von Bildprojektionen vorgetragen. Er führte aus, dass die 
zwischen der Klemensstraße und der Füchteler Straße befindlichen Grundstücksbereiche entsprechend dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan über einen von der Klemensstraße ausgehenden Wendehammer 
erschlossen werden sollten. Dieser Wendehammer wurde aufgrund der bestehenden Eigentumsverhältnisse 
bisher nicht realisiert. Es habe sich vielmehr ergeben, dass Grundstücke im inneren Bereich des 
Plangebietes über die vorderen Grundstücksbereiche erschlossen wurden, die an die bereits ausgebauten 
Straßen angrenzten. 
 
Zur Zeit stehe ein größeres Bauvorhaben in diesem Bereich an. Es handele sich hierbei um eine 
Reihenhausanlage, die von der Klemensstraße erschlossen wird. Durch diese Planung wird der 
Wendehammer für dieses Grundstück entbehrlich. Der Investor hat deshalb beantragt, den Wendehammer 
zu überplanen und die Straßenverkehrsfläche entfallen zu lassen. Die von der Klemensstraße ausgehende 
Wohnstraße solle so erhalten bleiben und im Bestand planungsrechtlich abgesichert werden. 
 
Von Seiten der Verwaltung bestehen keine Bedenken gegen diese Vorgehensweise. Damit jedoch auch alle 
in diesem Bereich betroffenen Grundstückseigentümer von dieser Planung in Kenntnis gesetzt werden, solle 
ein offizielles Änderungsverfahren für den bestehenden Bebauungsplan Nr. 21 A „Ravensberger 
Straße/Kampgartenweg“ durchgeführt werden. In dieser Angelegenheit sei vor allem darauf hinzuweisen, 
dass durch die Überplanung des Wendehammers eine spätere Realisierung desselben ausgeschlossen 
wird. Die Anlieger der vorhandenen Stichstraße müssen dann ihre Müllbehälter am Abfuhrtag an die 
Klemensstraße bringen.  
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In der sich anschließenden Diskussion wurde die Fragestellung erörtert, welche Grundstückseigentümer von 
dem Wegfall des Wendehammers profitieren würden und inwieweit von Seiten der Anlieger eine Bereitschaft 
zur Umsetzung der Planung bestünde. 
 
Herr Scharein erläuterte hierzu, dass diese Fragestellung über das Bebauungsplanänderungsverfahren 
abschließend geklärt werden solle. 
 
Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-
Ausschuss folgende Beschlussfassung vor: 
 
Um das bestehende Wohngebiet ‚Ravensberger Straße/Kampgartenweg‘ den aktuellen Erfordernissen 
anzupassen, wird die Aufstellung der ersten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 21 A ‚Ravensberger 
Straße/Kampgartenweg‘ gemäß § 2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13 BauGB beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte genau gekennzeichnet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, der betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB und den 
berührten Trägern öffentlicher Belange gemäß § 13 Absatz 2 Nr. 2 und 3 BauGB Gelegenheit zur  
Stellungnahme zu geben. 
 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
 
 
 
 

Stadt Vechta 
Bebauungsplan Nr. 21 A „Ravensberger 
Straße/Kampgartenweg“ 
1. Änderung 
Geltungsbereich 
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TOP 5 

 
Bebauungsplan Nr. 68 c 'Stadtkern/Graf-Otto-Straße' - 2. Änderung 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Herr Scharein erläuterte zunächst die Zielsetzungen des Einzelhandelsentwicklungskonzepts für die 
Innenstadt. 
 
Er ging insbesondere auf die geringen Flächenpotenziale im innerstädtischen Bereich ein und erläuterte in 
diesem Zusammenhang die Ziele und die Festsetzungen des rechtskräftigen Bebauungsplanes Nr. 68c 
anhand von Bildprojektionen. 
 
Im Detail erörterte er, dass der Bebauungsplan Nr. 68c zwar vorsehe, dass die hiernach zulässige zwei- bis 
dreigeschossige Bebauung entlang der Großen Straße rückwärtig erweiterungsfähig sein solle, dass dieser 
Erweiterungsmöglichkeit in Hinblick auf die ebenfalls geplante Bebauung an der Gildestraße enge (Bau-) 
Grenzen gesetzt worden seien, um im Blockinnenbereich Freiräume zu erhalten.  
 
Im Folgenden ging er auf die von der Verwaltung entwickelte Konzeption ein, die, um eine zeitgemäße 
Erweiterung der vorhandenen Betriebe an der Großen Straße planungsrechtlich zu ermöglichen, vorsehe, 
dass die rückwärtige überbaubare Fläche – für eine eingeschossige Nutzung – erweitert werden solle. Er 
wies darauf hin, dass hierdurch weiterhin eine Zusammenlegung von Grundstücksflächen und eine dem 
Tiefgaragenförderungskonzept entsprechende optimierte Nutzung der Flächen erreicht werden könne. 
 
In der sich anschließenden Diskussion wurde die Fragestellung erörtert, ob und inwieweit der 
Änderungsbereich auf die südwestlich anschließenden Flächen parallel zur Großen Straße erweitert werden 
könne. Hierzu erläuterte Herr Scharein anhand des Übersichtsplanes, dass hier nur geringe 
Flächenpotenziale zu entwickeln seien und es aufgrund der heute schon vorhandenen Bebauung im 
Innenbereich zu Problemen mit einer möglichen Wohnbebauung entlang der Kronenstraße kommen könne.  
 
Weiterhin wurde nachgefragt, ob im Blockinnenbereich auch eine höhere als die vorgeschlagene 
eingeschossige Bebauung möglich sei. Hierzu wurde von Herrn Scharein ausgeführt, dass sich eine höhere 
Verdichtung nachteilig (mangelnde Belichtung von Aufenthaltungsräumen) für eine potenzielle 
Wohnbebauung auswirken würde und er in Hinblick auf ein attraktives Wohnumfeld von einer Erhöhung der 
Anzahl der Vollgeschosse absehen würde. 
 
Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-
Ausschuss folgende Beschlussfassung vor: 
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung der Entwicklungsmöglichkeiten der Einzelhandelsbetriebe an der 
Großen Straße und zur Förderung von innerstädtischen Nachverdichtungsansätzen wird gemäß § 2 Abs. 1 
BauGB die Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 68c ‚Stadtkern/Graf-Otto-Straße‘ 
beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte genau gekennzeichnet. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und 
der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorzu-
nehmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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Die Tagesordnungspunkte 6: 66. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Gewerbegebiet 
südlich der Bakumer Straße' und 7: Bebauungsplan Nr. 41 L 'Gewerbegebiet südlich der Bakumer Straße' 
 
 

TOP 6 

 
66. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Vechta 'Gewerbegebiet südlich der Bakumer 
Straße'; 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Der Sachverhalt wurde anhand von Bildprojektionen von Herrn Scharein vorgetragen. Er führte aus, dass die 
in Calveslage bestehende Fa. Wolking – Mühlen- und Maschinenbau beabsichtige, kurzfristig den Neubau 
einer Logistikhalle an ihrem Standort an der Bakumer Straße zu realisieren. Mit dieser Baumaßnahme solle 
die weitere positive Entwicklung des Unternehmens gefestigt und ausgebaut werden. 
 
Er erläuterte die Plankonzeption und zeigte den geplanten Geltungsbereich der Bauleitpläne auf. In diesem 
Zusammenhang wies er auf die Immissionsproblematik zur angrenzenden Wohnbebauung hin. 
 
In der sich anschließenden Beratung wurde die Fragestellung erörtert, ob und inwieweit an diesem Standort 
noch weitere Unternehmen angesiedelt werden könnten und ob ggf. auch eine Erschließung des südlichen 
Plangebiets über den Trespenweg möglich sei. Hierzu wurde von Herrn Scharein vorgetragen, dass die 
Bauleitpläne zunächst als Angebotsplanung für die Fa. Wolking aufgestellt würden. In Bezug auf die 
Erschließung des Plangebietes wurde ausgeführt, dass eine Zuwegung zum Plangebiet durch das 
Wohngebiet nicht in Frage käme und die Erschließung des Plangebietes ausschließlich über die heute 
bereits vorhandene Zufahrt erfolgen solle. Die ursprünglich geplante Verlängerung des Trespenweges wurde 
lt. Aussage von Herrn Büssing seinerzeit für eine mögliche Erweiterung des Wohngebietes nach Westen 
eingeplant. 
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Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-
Ausschuss  vorbehaltlich der Anhörung des Ortsrates Langförden folgende Beschlussfassung vor: 
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung eines bestehenden Gewerbebetriebes in Calveslage wird gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung der 66. Änderung des Flächennutzungsplanes ‚Gewerbegebiet südlich der 
Bakumer Straße‘ beschlossen. Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte gekennzeichnet.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt die öffentliche Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorzunehmen.  
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Vechta 

66. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
Bebauungsplan Nr. 41 L 
„Gewerbegebiet südlich der Bakumer 
Straße“ 
Geltungsbereich 
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TOP 7 
 
Bebauungsplan Nr. 41 L 'Gewerbegebiet südlich der Bakumer Straße'; 
Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 
Siehe Ausführungen zu TOP 6 
 
Nach Abschluss der Beratung schlägt der Ausschuss für Umwelt, Planung und Bauen dem Verw.-
Ausschuss vorbehaltlich der Anhörung des Ortsrates Langförden folgende Beschlussfassung vor: 
 
Zur planungsrechtlichen Absicherung eines bestehenden Gewerbebetriebes in Calveslage wird gemäß § 2 
Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 41 L ‚Gewerbegebiet südlich der Bakumer Straße‘ 
beschlossen. Der Geltungsbereich ist in der beigefügten Karte gekennzeichnet.  
 
Die Verwaltung wird beauftragt die öffentliche Unterrichtung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und die Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vorzunehmen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadt Vechta 

66. Änderung des 
Flächennutzungsplanes 
Bebauungsplan Nr. 41 L 
„Gewerbegebiet südlich der Bakumer 
Straße“ 
Geltungsbereich 



 34 

 
 

 TOP 8 

 
Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
keine 
 
 

 TOP 9 

 
Einwohnerfragestunde 
 
Im Rahmen der Einwohnerfragstunde richtete Herr Tabke-Jost, Visbeker Damm 137, 49377 Vechta zum 
Tagesordnungspunkt 3 folgende Frage an den Ausschuss: 
 
Wie weit wird der Kornblumenweg ausgebaut? 
 
Hierzu wurde von Herrn Seidlitz anhand einer Bildprojektion die geplante Ausbaustrecke dargestellt. Herr 
Seidlitz erläuterte, dass die Ausbaustrecke ca. 136 m betrage.  
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